
Landesgesetzblatt
für TirolSTÜCK 43 / JAHRGANG 2001 HERAUSGEGEBEN UND VERSENDET AM 20. NOVEMBER 2001

100. Verordnung der Landesregierung vom 6. November 2001, mit der der Tiroler Krankenanstaltenplan geändert wird

101. Verordnung der Landesregierung vom 16. Oktober 2001 über die Vergütung für die Mühewaltung der Mitglieder
des Jugendwohlfahrtsbeirates

102. Verordnung der Landesregierung vom 6. November 2001 über die Geschäftsordnung der Entschädigungskom-
mission

100. Verordnung der Landesregierung vom 6. November 2001, mit der der Tiroler Kran-
kenanstaltenplan geändert wird

Aufgrund des § 62a des Tiroler Krankenanstalten-
gesetzes, LGBl. Nr. 5/1958, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 70/2001, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der der Tiroler Krankenanstal-
tenplan erlassen wird, LGBl. Nr. 62/1998, in der Fas-
sung der Verordnung LGBl. Nr. 23/1999 und der Kund-
machung LGBl. Nr. 29/1999, wird wie folgt geändert:

1. Im Titel der Verordnung wird folgender Kurztitel
angefügt: �(Tiroler Krankenanstaltenplan 2001)�

2. Die §§ 1 bis 3 haben zu lauten:

�§ 1
Geltungsbereich

Der Tiroler Krankenanstaltenplan 2001 gilt für die
Fondskrankenanstalten im Sinne des § 1 Abs. 2 des
Tiroler Krankenanstaltenfinanzierungsfondsgesetzes
2001, LGBl. Nr. 63.

§ 2
Fächerstrukturen, 

Organisationsformen

Die Fächerstrukturen und die Organisationsformen
in den einzelnen Sonderfächern einschließlich des In-
tensivbereiches, des Bereiches Akutgeriatrie/Remobili-
sation und des Bereiches Palliativmedizin werden für die
einzelnen Krankenanstalten in der Anlage 1 festgesetzt.

§ 3
Bettenhöchstzahlen

(1) Die höchstzulässige Anzahl an systemisierten
Betten je Fachrichtung (ohne Intensivbetten) ein-

schließlich der Bereiche Akutgeriatrie/Remobilisation
und Palliativmedizin wird für die einzelnen Krankenan-
stalten in der Anlage 2 festgesetzt.

(2) Die höchstzulässige Anzahl an systemisierten
Betten im Intensivbereich wird für die einzelnen Kran-
kenanstalten in der Anlage 3 festgesetzt.

(3) Betten für Begleitpersonen im Sinne des § 34
Abs. 2 und 3 des Tiroler Krankenanstaltengesetzes sind
auf die Bettenhöchstzahlen nicht anzurechnen.�

3. Der § 4 wird aufgehoben und an dessen Stelle wer-
den folgende Bestimmungen als neue §§ 4 bis 7 einge-
fügt:

�§ 4
Großgeräte

Die höchstzulässige Anzahl an medizinisch-techni-
schen Großgeräten wird für die einzelnen Fondskran-
kenanstalten in der Anlage 4 festgesetzt.

§ 5
Leistungsangebotsplanung

Ausgewählte Bereiche der detaillierten Leistungsan-
gebotsplanung werden hinsichtlich der Standorte und
Kapazitäten in der Anlage 5 festgesetzt.

§ 6
Strukturqualitätskriterien

(1) Die Strukturqualitätskriterien für die Organisa-
tionsformen Fachschwerpunkte, Departments und Ta-
geskliniken werden in der Anlage 6 festgesetzt. 

(2) Die Fachspezifischen Leistungsspektren und
Strukturqualitätskriterien für die Fachrichtungen Or-
thopädie, Unfallchirurgie und Urologie ergeben sich aus
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der einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden An-
lage 7, die durch Auflegung zur öffentlichen Einsicht-
nahme bei der Abteilung Krankenanstalten des Amtes
der Tiroler Landesregierung während der für den Par-
teienverkehr bestimmten Amtsstunden verlautbart wird.

§ 7
Zielvorstellungen, Planungs-

grundsätze, Planungsmethoden

Die im Österreichischen Krankenanstalten- und
Großgeräteplan 2001 enthaltenen Ausführungen über
Zielvorstellungen, Planungsgrundsätze und Planungs-
methoden gelten sinngemäß für den Tiroler Krankenan-

staltenplan 2001. Diese ergeben sich aus der einen Be-
standteil dieser Verordnung bildenden Anlage 8, die
durch Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der
Abteilung Krankenanstalten des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden verlautbart wird. Insoweit in der
Anlage 8 auf weitere Richtlinien für Strukturqualitäts-
kriterien verwiesen wird, gelten diese erst, wenn sie durch
Verordnung der Landesregierung erlassen werden.�

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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Aufgrund des § 30 Abs. 6 des Tiroler Jugendwohl-
fahrtsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1991, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 18/2001, wird verordnet:

§ 1

Den Mitgliedern des Jugendwohlfahrtsbeirates nach
§ 30 Abs. 2 lit. e, f, g, h, i und k des Tiroler Jugend-
wohlfahrtsgesetzes gebührt für ihre Mühewaltung eine
Vergütung von E 28,�, einem aus diesem Kreis gewähl-
ten Vorsitzenden von E 40,� je Sitzung.

§ 2

Die Vergütungen nach § 1 sind vom Land Tirol am
Ende eines jeden Jahres von Amts wegen an die an-

spruchsberechtigten Mitglieder des Jugendwohlfahrts-
beirates auszuzahlen.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landesre-
gierung über die Vergütung für die Mühewaltung der
Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates, LGBl. Nr. 45/
1991, außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

101. Verordnung der Landesregierung vom 16. Oktober 2001 über die Vergütung für die
Mühewaltung der Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates

Aufgrund des § 9 Abs. 3 des Tiroler Patientenent-
schädigungsfonds-Gesetzes, LGBl. Nr. 71/2001, wird
verordnet:

§ 1
Einberufung der Sitzungen

(1) Der Vorsitzende der Entschädigungskommission
hat die Entschädigungskommission nach Bedarf, min-
destens jedoch zweimal jährlich, zu einer Sitzung ein-
zuberufen. 

(2) Die Mitglieder der Entschädigungskommission
sind zu den Sitzungen unter Bekanntgabe der vom Vor-
sitzenden festzulegenden Tagesordnung sowie von Ort
und Zeit mindestens zwei Wochen vor Beginn der Sit-
zung schriftlich einzuladen. Im Falle der Verhinderung
hat jedes Mitglied für seine Vertretung zu sorgen. Der
Vorsitzende ist darüber unverzüglich in Kenntnis zu
setzen.

(3) Der Entschädigungsbeauftragte ist in gleicher
Weise wie die Mitglieder der Entschädigungskommis-
sion zur Sitzung einzuladen. Im Falle der Verhinderung
hat er für seine Vertretung zu sorgen. Der Vorsitzende
der Entschädigungskommission kann auch andere Aus-
kunftspersonen zur Sitzung einladen. 

(4) In die Tagesordnung sind jedenfalls alle Anträge
auf Gewährung von Entschädigungsleistungen aufzu-
nehmen, die bis zum Zeitpunkt der Einberufung der Sit-
zung vom Entschädigungsbeauftragten dem Vorsitzen-
den der Entschädigungskommission vorgelegt worden
sind.

§ 2
Durchführung der Sitzungen

(1) Der Vorsitzende der Entschädigungskommission
hat am Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit der
Entschädigungskommission festzustellen. Die Ent-
schädigungskommission ist beschlussfähig, wenn alle
Mitglieder oder ihre Ersatzmitglieder anwesend sind.

(2) Die Entschädigungskommission fasst ihre Be-
schlüsse aufgrund eines Antrages eines anwesenden
Mitgliedes. Über die Anträge ist in der vom Vorsitzen-
den zu bestimmenden Reihenfolge der Anträge abzu-
stimmen. Die Entschädigungskommission fasst ihre
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimment-
haltung ist nicht zulässig.

(3) Der Vorsitzende der Entschädigungskommission
hat darauf zu achten, dass die Sitzungen in Ruhe und
Ordnung abgewickelt und die Bestimmungen des Tiro-

102. Verordnung der Landesregierung vom 6. November 2001 über die Geschäftsordnung
der Entschädigungskommission
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ler Patientenentschädigungsfonds-Gesetzes, der Ent-
schädigungsrichtlinien und der Geschäftsordnung ein-
gehalten werden.

§ 3
Aufnahme 

von Niederschriften

(1) Über die Sitzungen der Entschädigungskommis-
sion sind Niederschriften aufzunehmen. Die Nieder-
schrift hat jedenfalls zu enthalten:

a) die Namen der Anwesenden,
b) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,
c) die Tagesordnung,
d) die in der Sitzung gestellten Anträge und das Er-

gebnis der Beratungen, insbesondere den genauen Wort-
laut der gefassten Beschlüsse unter Anführung des Ab-
stimmungsergebnisses.

(2) Die Mitglieder, die einem Beschluss nicht zuge-
stimmt haben, können verlangen, dass dies unter An-
führung ihres Namens in der Niederschrift festgehal-
ten wird.

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom
Schriftführer zu unterfertigen und innerhalb von drei
Wochen den übrigen Mitgliedern der Entschädigungs-
kommission zu übermitteln.

§ 4
Geschäftsstelle

(1) Die für die Besorgung der Geschäfte des Tiroler
Patientenentschädigungsfonds zuständige Abteilung
des Amtes der Tiroler Landesregierung (Geschäftsstelle)
hat für die Sitzungen der Entschädigungskommission
einen Schriftführer bereitzustellen.

(2) Der Vorsitzende der Entschädigungskommission
hat die Geschäftsstelle anzuweisen, die aufgrund der ge-
fassten Beschlüsse notwendigen Vollzugsmaßnahmen
durchzuführen.

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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